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A 

I. Name, Zweck und Sitz 

Art.1 

Die Vorsorgekasse schweizerischer Banken und Sparkassen 
(Caisse de Prévoyance de Banques et Caisses d'Epargne suis­
ses; Cassa di Previdenza fra Banche e Casse di Risparmio sviz­
zere), im folgenden kurz «Kasse» genannt, ist eine Genossen­
schaft im Sinne der Artikel 828 und folgende des Obligationen­
rechtes, die mit konstituierender Versammlung vom 24. Novem­
ber 1923 gegründet wurde. 

Art. 2 

1) Die Kasse ist eine an der obligatorischen Versicherung nach B. Verhältnis 
dem Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse- »"mBVG 

nen- und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982, im folgenden 
kurz «BVG» genannt, teilnehmende Vorsorgeeinrichtung. 

2) Die Kasse ist in Anwendung von Artikel 48 BVG im Register 
für die berufliche Vorsorge bei der zuständigen Aufsichtsbe­
hörde eingetragen. Mit dieser Eintragung verpflichtet sich die 
Kasse, mindestens die Minimalansprüche aus dem BVG zu 
gewähren. Sie verpflichtet sich im weiteren, mindestens die 
vom BVG vorgeschriebenen Minimalleistungen für die Ein­
trittsgeneration zu erbringen. 

Art. 3 

1) In Anwendung von Artikel 3 der Statuten der Schweizerischen c. zweck 
Bankiervereinigung bezweckt die Kasse die Versicherung der 
in Artikel 7 Absatz 1 lit. c hiernach genannten Genossenschaf­
ter gegen die wirtschaftlichen Folgen des Alters, der Invali­
dität und des Todes. 

2) Sie erstrebt keinen Gewinn. 

A. Name und 
Gründung 

1 



•\ 

Art. 4 

D.sitz und 1) Die Kasse hat ihren Sitz in Basel; die Geschäftsführung befin-
Dauer det sich in Bellinzona. 

2) Ihre Dauer ist unbestimmt. 

Art. 5 

E. Publike- Das offizielle Publikationsorgan der Kasse ist das «Schweizeri-
«onsorgan s c n e Handelsamtsblatt». 

Art. 6 

F. Hanung 1) Für die Verpflichtungen der Kasse haftet einzig das Genos­
senschaftsvermögen; jede persönliche Haftung der Mitglie­
der ist ausgeschlossen. 

2) Die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Kasse und der 
Mitglieder sind in diesen Statuten sowie in den Artikeln 828 
und folgende des Obligationenrechtes umschrieben. 
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II. Mitgliedschaft 

Art. 7 

1) Mitglieder sind: A. Erwerb 

a) die Schweizerische Bankiervereinigung; 

b) Finanzinstitute, die Mitglied der Schweizerischen Bankier­
vereinigung sind und: 

— diesen Statuten schriftlich zugestimmt haben und 

— sich verpflichtet haben, ihr gesamtes Personal, das den 
Beitrittsbedingungen der vorliegenden Statuten genügt, 
zu versichern und 

— deren Aufnahme die Verwaltung beschlossen hat; 

c) Angestellte und Beamte der unter lit. a und b genannten 
Institute (nachstehend kurz «Angestellte» genannt) sowie 
ihre Hinterlassenen, sofern sie eine Ehegattenrente der 
Kasse beziehen; 

d) Die ehemaligen Angestellten, welche eine Alters- oder 
Invalidenrente der Kasse beziehen, sowie ihre Hinterlasse­
nen, sofern sie eine Ehegattenrente der Kasse beziehen; 

e) Die Angestellten der Kasse. 

2) In begründeten Einzelfällen kann die Verwaltung eine Aus­
nahme von der Pflicht, das gesamte Personal zu versichern, 
zulassen. 

3) Die unter lit. a und b genannten Institute werden im folgenden 
kurz «Arbeitgeber» genannt. 

Art. 8 

1 ) Die Mitgliedschaft des Arbeitgebers erlischt mit: B. vertust 

— dem Austritt, welcher jedoch nur zulässig ist, sofern für 
seine Rentner eine mindestens gleichwertige Vorsorge 
gesichert ist; 

— dem Ausschluss. 

2) Die Mitgliedschaft des Angestellten erlischt mit: 

— dem Tod; 

3 



— der Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus einem ande­
ren Grund als Invalidität oder Pensionierung. Vorbehalten 
bleiben die Artikel 55 und 61. 

3) Die Mitgliedschaft des Angestellten erlischt im weiteren mit 
dem Austritt oder dem Ausschluss seines Arbeitgebers aus 
der Kasse, sofern der Angestellte seine erworbenen Leistun­
gen nicht in Anwendung von Artikel 61 aufrecht erhält. 

4) Sofern der Arbeitgeber während mindestens 5 Jahren Mit­
glied war, kann er seinen Austritt auf Ende eines Kalenderjah­
res unter Voranzeige von 9 Monaten einreichen. Die Verwal­
tung kann diese Fristen abkürzen, wenn der Arbeitgeber 
durch ein anderes Institut übernommen wird, das bereits eine 
Pensionskasse besitzt. 

5) Die Verwaltung kann einen Arbeitgeber unter vorgängiger 
Androhung und Ansetzung einer angemessenen Frist aus-
schliessen, wenn er seine statutarischen Verpflichtungen 
nicht erfüllt. Der ausgeschlossene Arbeitgeber kann inner­
halb von 4 Wochen nach Erhalt des Beschlusses der Verwal­
tung Rekurs an die Delegiertenversammlung einreichen. 

6) Wird ein Arbeitgeber durch ein der Kasse nicht angeschlosse­
nes Institut übernommen, so verliert er die Mitgliedschaft. 

7) Der Rentenbezüger verliert seine Mitgliedschaft mit: 
— dem Tod; 
— dem Verlust seines Anspruchs auf die Rente der Kasse. 

8) Die Mitgliedschaft des Rentenbezügers erlischt im weiteren 
mit dem Austritt oder Ausschluss des Arbeitgebers aus der 
Kasse, bei dem er vor dem Entstehen des Rentenanspruchs 
zuletzt angestellt war. 

4 



III. Beitritt zur Kasse 

Art. 9 

1) Der Beitritt zur Kasse bildet Bestandteil der Anstellungsbe- A. Grundsatz 
dingungen. 

2) Er ist für alle Angestellten obligatorisch. Ausgenommen sind: 
— die Angestellten mit einem befristeten Arbeitsvertrag von 

höchstens 3 Monaten; 
— die Angestellten mit einem Jahreseinkommen gemäss 

Artikel 15 Absatz 2, das den Minimalbetrag nach Artikel 2 
BVG nicht übersteigt; 

— die Angestellten, die nebenberuflich tätig sind und bereits 
für eine hauptberufliche Tätigkeit obligatorisch versichert 
sind oder im Hauptberuf eine selbständige Erwerbstätig­
keit ausüben. 

Art. 10 

1) Der Beitritt zur Kasse erfolgt mit dem Arbeitsantritt, frühe- B. Beginn 
stens jedoch am 1. Januar nach Vollendung des 17. Altersjah­
res, oder am ersten Tag des Monats, ab dem das Jahresein­
kommen nach Artikel 15 Absatz 2 die Mindesthöhe gemäss 
Artikel 9 übersteigt, falls sie beim Arbeitsantritt noch nicht 
erreicht war. 

2) Wird der Angestellte für weniger als 3 Monate verpflichtet, 
und wird das Arbeitsverhältnis über die Dauer von 3 Monaten 
hinaus verlängert, so erfolgt der Beitritt zur Kasse im Zeit­
punkt, in dem die Verlängerung vereinbart wurde. 

Art. 11 

1 ) Mit dem Beitritt zur Kasse erwirbt der Angestellte die Eigen- c. Auswirkun-
schaft als Versicherter. gen 

2) Bisam 1. Januar, der der Vollendung des 24. Altersjahres folgt, 
erstreckt sich die Versicherung nur auf die Risiken Invalidität 
und Tod. Ab diesem Zeitpunkt erstreckt sie sich auch auf das 
Alter. 
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Art. 12 

D. Gesund- 1) Jeder neue Versicherte hat einen Fragebogen über seinen 
mdvorb«£d Gesundheitszustand vollständig und wahrheitsgetreu aus­
halte zufüllen. 

2) Aufgrund dieses Fragebogens kann der Versicherte verpflich­
tet werden, sich auf Kosten der Kasse einer Untersuchung bei 
einem von der Verwaltung anerkannten Arzt zu unterziehen. 

3) Je nach Ergebnis des ärztlichen Gutachtens kann die Verwal­
tung nach Anhören des Arztes und auf Grund eines allfälligen 
Ergänzungsgutachtens durch einen Vertrauensarzt ihrer 
Wahl einen oder mehrere Vorbehalte für die Invaliden- und 
die Todesfallversicherung anbringen. Für den Leistungsanteil, 
der den Minimalanforderungen des BVG entspricht, bleiben 
die Vorbehalte jedoch ohne Wirkung. 

4) Die Verwaltung befindet spätestens 90 Tage nach dem Beitritt 
zur Kasse über die Vorbehalte. Bringt sie Vorbehalte an, so 
werden sie dem Versicherten schriftlich mitgeteilt. Ihre Dauer, 
die grundsätzlich 5 Jahre nicht übersteigen kann, sowie ihr 
Inhalt werden genau angegeben. 

5) Wird ein Versicherter invalid oder stirbt er aus Gründen, die 
vor dem Beitritt zur Kasse liegen und bevor sich die Verwal­
tung geäussert hat, so erbringt die Kasse für den Versicherten 
oder die Anspruchsberechtigten mindestens die Leistungen, 
die den Mindestanforderungen des BVG entsprechen. 
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IV. Begriffsbestimmungen 

Art. 13 

Die statutarische Pensionierung ist auf den ersten Tag des A. statutarische 
Monats festgesetzt, der auf die Erfüllung 
— des 65. Altersjahres für Männer; 
— des 62. Altersjahres für Frauen 
folgt. 

Art. 14 

1 ) Jedes seit dem 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres 
erfüllte Dienstjahr, für das der Beitrag bezahlt wurde, gilt als 
Versicherungsjahr. Jeder Monat zählt als V12 eines Versiche­
rungsjahres. 

2) Wird ein Versicherter invalid oder stirbt er, so gelten die 
Dienstjahre, die er bis zur statutarischen Pensionierung noch 
hätte erfüllen können, ebenfalls als Versicherungsjahre. 

3) Tritt die Invalidität oder der Tod vor dem 1. Januar ein, der der 
Vollendung des 24. Altersjahres folgt, so werden die Versiche­
rungsjahre ab diesem 1. Januar angerechnet. 

4) Jahre und Bruchteile von Jahren, während denen der Versi­
cherte eine Invalidenrente der Kasse bezieht, gelten auch als 
Versicherungsjahre. 

Art. 15 

1 ) Das beitragspflichtige Einkommen wird von jedem Arbeitge­
ber für sein gesamtes versichertes Personal nach einheitli­
chen Kriterien festgelegt. 

2) Das beim Beitritt zur Kasse gültige monatliche und auf der 
Grundlage der vertraglich vereinbarten Entlöhnungskriterien 
auf das ganze Jahr umgerechnete Einkommen ist massge­
bend für die Berechnung des beitragspflichtigen Einkom­
mens. Anschliessend wird das beitragspflichtige Einkommen 
an jedem 1. Januar analog berechnet. 

B. Veralche-
rungsjahie 

C Beitrags­
pflichtiges 
Einkommen 
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3) Die Verwaltung setzt den Minimal- und Maximalbetrag des 
beitragspflichtigen Einkommens fest; dieses kann in keinem 
Fall niedriger sein als 75 % des koordinierten Lohnes gemäss 
BVG. 

4) Das beitragspflichtige Einkommen wird auf das nächste Viel­
fache von Fr. 1200.— gerundet. Fr. 600.— gelten als Fr. 1200.—. 

5) Im Falle einer Kürzung des Einkommens kann der Arbeitge­
ber im Einvernehmen mit dem Versicherten beschliessen, das 
vorgängige beitragspflichtige Einkommen beizubehalten. In 
diesem Fall legt er die Bedingungen fest. 

6) Das beitragspflichtige Einkommen umfasst keinerlei Ent­
schädigungen für eine im Dienste eines Dritten ausgeübte 
Erwerbstätigkeit. 

Art. 16 

Das für die Berechnung der Versicherungsleistungen massge­
bende Einkommen entspricht: 

a) bei Invalidität oder Tod vor dem 1. Januar, der der Vollendung 
des 24. Altersjahres folgt: 

dem letzten beitragspflichtigen Einkommen; 

b) bei Invalidität oder Tod nach dem 1. Januar, der der Vollen­
dung des 24. Altersjahres folgt, sowie bei der Pensionierung: 

dem Durchschnitt des beitragspflichtigen Einkommens aller 
zurückgelegten Versicherungsjahre, erhöht um 2% für jedes 
volle, bis zum Entstehen des Leistungsanspruchs zurückge­
legte Versicherungsjahr. Bruchteile von Jahren werden pro­
rata temporis berücksichtigt. 

Art. 17 

E. Freizügig- 1) Die Freizügigkeitsleistung aus der Vorsorgeeinrichtung eines 
keitsteistung früheren Arbeitgebers wird beim Beitritt zur Kasse zum Kauf 
beim Beitritt 3 . 

von Versicherungsjahren verwendet. 
2) Der Versicherte kann jederzeit aus privaten Mitteln Versiche­

rungsjahre kaufen. Der Einkauf von Versicherungsjahren 
erfolgt auf der Grundlage eines in % des beitragspflichtigen 
Einkommens am Tag des Einkaufes berechneten Tarifes, 
erhöht um 2% für jedes Versicherungsjahr zwischen dem 

D. Massgeben­
des 
Einkommen 
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Zeitpunkt des Beitritts und demjenigen der statutarischen 
Pensionierung. Der anwendbare Tarif ist im Anhang 1 zu den 
vorliegenden Statuten aufgeführt. 

3) Beim Beitritt des Angestellten kann auch der Arbeitgeber zu 
Gunsten des Angestellten Versicherungsjahre kaufen. Die 
Grenzen und Bedingungen eines solchen Kaufes werden im 
Arbeitsvertrag festgelegt und der Kasse mitgeteilt. 

4) Der Kauf von Versicherungsjahren darf nicht dazu führen, 
dass die Gesamtanzahl der Versicherungsjahre über derjeni­
gen liegt, die der Versicherte erreicht hätte, wenn er der Kasse 
am 1. Januar nach Vollendung des 24. Altersjahres beigetre­
ten wäre. 

5) Ist die zur Verfügung stehende Freizügigkeitsleistung höher 
als der Betrag, der zum Kauf der höchstmöglichen Anzahl 
Versicherungsjahre notwendig ist, so wird der Ueberschuss 
zum Kauf zusätzlicher Leistungen verwendet. Die Höhe die­
ser Leistungen wird nach versicherungstechnischen 
Grundsätzen berechnet. 

Art. 18 

1) Die Verwaltung kann jederzeit eine Erhöhung des Betrages F. zusätzliche 
der Altersrente und dadurch auch der Invaliden- und Ehegat- Versicherung 
tenrente erlauben, vorausgesetzt die Kosten für diese zusätz­
liche Versicherung, die sich auf Grund der Berechnungen des 
Versicherungsmathematikers ergeben, werden vom Versi­
cherten und/oder vom Arbeitgeber finanziert. 

2) Die Verwaltung entscheidet in freier und unanfechtbarer 
Weise und bestimmt die Grenzen und Bedingungen für diese 
zusätzliche Versicherung. 

3) Die am Tag, an dem die Leistungen gemäss Absatz 1 erhöht 
werden, in Kraft stehenden statutarischen Bestimmungen 
bleiben immer uneingeschränkt auf die so erworbenen Lei­
stungen anwendbar. Artikel 76 dieser Statuten bleibt immer­
hin vorbehalten, wie auch ein gegenteiliger Entscheid der 
Verwaltung, sofern dieser für den Versicherten günstiger ist. 

9 



V. Leistungen der Kasse 

Allgemeines 

Art. 19 

Die Kasse versichert 

a) Altersrenten; 

b) Invalidenrenten; 

c) Ehegattenrenten; 

d) Kinderrenten; 

e) Todesfallsummen, 

zu nachfolgenden Bestimmungen. 

Art. 20 

1) Die Kassenleistungen sind wie folgt zahlbar: B. Auszahlung 

a) die Renten: monatlich, zu Beginn des Monats; 

b) das Todesfallkapital: innerhalb von 30 Tagen nach seiner 
Fälligkeit, jedoch erst, wenn die Anspruchsberechtigten 
mit Sicherheit feststehen. 

2) Zahlungsort ist die Geschäftsstelle der Kasse. Die Leistungen 
werden an die vom Begünstigten mitgeteilte Adresse in der 
Schweiz überwiesen. Allfällige der Kasse entstehende Kosten 
sind vom Begünstigten zu tragen. In der Regel erfolgt die 
Überweisung auf ein Bankkonto. 

3) Die Kasse kann Einsicht in alle Unterlagen verlangen, die den 
Leistungsanspruch bestätigen. Entzieht sich der Begünstigte 
dieser Pflicht, so ist die Kasse ermächtigt, die Auszahlung der 
Kassenieistungen auszusetzen. 

4) Nach Einsicht in die Unterlagen kann die Verwaltung die 
Rückerstattung oder die Verrechnung aller unrechtmässig 
bezogenen Leistungen verlangen. 

A. Versicherte 
Leistungen 
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Art. 21 

c.überversi- 1) Übersteigen die Kassenleistungen zusammen mit den in 
jmHiditM81 Absatz 2 erwähnten Leistungen Dritter im Invalidities- oder 
oder Tod Todesfall 100% des Bruttojahreseinkommens, das der Betrof­

fene erzielt hätte, wenn er aktiv geblieben wäre, so ist die Ver­
waltung gehalten, die Kassenleistungen entsprechend zu 
kürzen. 

2) Die miteinbezogenen Leistungen Dritter sind: 
— die Leistungen der Eidgenössischen Alters- und Hinterlas-

senenversicherung und der Eidgenössischen Invaliden­
versicherung, unter Vorbehalt von Absatz 3 hiernach; 

— die in Anwendung des Bundesgesetzes überdie Unfallver­
sicherung gewährten Leistungen; 

— die Leistungen der Militärversicherung; 
— die Leistungen jeglicher Versicherungs-oder Vorsorgeein­

richtung, die ganz oder teilweise vom Arbeitgeber finan­
ziert worden sind; 

— allfällige vom Arbeitgeber bezogene Einkommen oder Ein­
kommensentschädigungen; 

— das Erwerbseinkommen eines Invaliden. 

3) Die Hilflosenentschädigungen, die Abfindungen und die 
Zusatzrente der AHV/IV für die Ehefrau werden nicht berück­
sichtigt. Die Ehepaar-, die Kinder- und die Waisenrenten der 
AHV/IV werden nur zur Hälfte angerechnet. 

4) Bei einer Kürzung sind alle Kassen leistungen im selben 
Verhältnis betroffen. 

5) Der Betrag der Kürzung wird jedes Jahr durch die 
Geschäftsführung überprüft. Die Überprüfung richtet sich 
nach der Teuerung und dem Verlust oder der Entstehung 
eines Leistungsanspruchs. 

6) Erbringt eine in Absatz 2 erwähnte Einrichtung eine Kapital­
leistung, so wird sie zur Bestimmung der Überversicherung 
auf den technischen Grundlagen der Kasse in eine Rente 
umgerechnet. 

7) Wird eine Invalidenrente durch eine Altersrente abgelöst, so 
wird letztere für die Anwendung der vorliegenden Bestim­
mungen wie eine Invalidenrente behandelt. 
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8) Der Anteil einer anfälligen Leistungskürzung verfällt der 
Kasse. 

Art. 22 

1) DieKassekann vom invaliden Versicherten oder den Hinter- D. Ansprüche 
lassenen des Verstorbenen verlangen, dass sie ihr die Forde- SXInicnu-
rungen gegen einen haftpflichtigen Dritten bis zur Höhe der gen Dritten 
von der Kasse geschuldeten Leistungen abtreten. 

2) Die Kasse kann ihre Leistungen aufschieben, solange die ver­
langte Abtretung gemäss Absatz 1 nicht erfolgt ist. 

Art. 23 

1 ) Unter Vorbehalt von Absatz 4 kann der Anspruch auf Leistun- E. Abtretung, 
gen vor der Fälligkeit weder abgetreten noch verpfändet wer- „n^e"?""9 

den. rechnung 

2) Der Leistungsanspruch kann mit Forderungen, die der 
Arbeitgeber der Kasse abgetreten hat, n u r verrech net werden, 
wenn sie sich auf Beiträge beziehen, die nicht vom Einkom­
men abgezogen worden sind. 

3) Rechtsgeschäfte, die den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 
widersprechen, sind nichtig. 

4) Der Anspruch auf Altersleistungen kann nur im Rahmen der 
Artikel 39 und 40 BVG verpfändet werden. 

Art. 24 

Falls die Invalidität durch grosses Verschulden des Versicherten 
verursacht, verlängert oder verschlimmert worden ist, kann die 
Verwaltung eine Kürzung der Kassenleistungen beschliessen. 
Die Kürzung kann jedoch das von der AHV/IV, der Unfallversi­
cherung oder der Militärversicherung beschlossene Mass nicht 
übersteigen. 
Die Ansprüche der Hinterbliebenen werden hingegen nicht 
gekürzt. 

F. Verschulden 
des Versi­
cherten 

13 



Art. 25 

G. Verjährung Forderungen auf periodische Beiträge und Leistungen verjähren 
nach 5, andere nach 10 Jahren. Die Artikel 129 bis 142 des Obliga­
tionenrechtes sind anwendbar. 

Altersrente 

Art. 26 

A. Anspruch Der AnsDruch auf die Altersrente entsteht mit der statutarischen 
Pensionierung und erlischt am Ende des Monats, in dessen Ver­
lauf der Bezüger stirbt. 

B. Höhe der 
Rente 

Art. 27 

Die jährliche Altersrente entspricht 1,8% des massgebenden 
Einkommens, multipliziert mit der Anzahl Versicherungsjahre. 

Art. 28 

C. Vorzeitige 
Pensionie­
rung 

1 ) Verlässt ein Versicherter den Dienst des Arbeitgebers vor der 
statutarischen Pensionierung, aber nach 

— dem 60. Geburtstag für die Männer; 

— dem 57. Geburtstag für die Frauen, 

so endet seine Beitragspflicht und er gelangt in den Genuss 
einer vorzeitigen Altersrente, sofern er nicht beantragt, dass 
die Freizügigkeitsleistung gemäss Artikel 58 an die Vorsorge­
einrichtung eines neuen Arbeitgebers überwiesen wird. 

2) Die jährliche vorzeitige Altersrente wird nach Artikel 27 
berechnet und mit den nachfolgenden Kürzungssätzen mul­
tipliziert, unter Berücksichtigung der Dauer des Vorbezuges 
in Jahren: 
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\ 

Dauer des Vorbezuges Höhe der Altersrente 
in Jahren in % der Rente nach 

Artikel 27 

1 92,8% 
2 86,2% 
3 80,6% 
4 75,4% 
5 71,2% 

Für Bruchteile von Jahren des Vorbezuges werden die 
obenstehenden Ansätze prorata temporis berechnet. 

3) In Abweichung von Absatz 1 kann der Versicherteden Beginn 
des Rentenbezuges hinausschieben. In diesem Fall entspricht 
der Kürzungssatz gemäss Absatz 2 demjenigen, der im Zeit­
punkt anwendbar ist, ab dem die Altersrente erbracht wird. 

4) Die aufgrund des Vorbezuges erfolgte Kürzung der jährlichen 
Altersrente kann vom Arbeitgeber oder vom Versicherten 
ganz oder teilweise ausgekauft werden. 

5) Die vorzeitige Pensionierung kann erleichtert werden durch 
Aeuf nung eines Sparkapitals gemäss Anhang 3 der Statuten. 

Art. 29 

1) Beträgt die von der Kasse zu leistende, jährliche Altersrente D. Kapitaiiei-
weniger als 15 % der einfachen vollen maximalen Altersrente s,ung 

der AHV, so zahlt die Kasse ein Kapital anstelle der versicher­
ten Kassenleistungen aus. 

2) Das zur Auszahlung gelangende Kapital entspricht dem Bar­
wert der versicherten Kassenleistungen. Die Berechnung 
erfolgt auf den technischen Grundlagen der Kasse. 

3) Der Versicherte kann auch verlangen, dass ihm ein Teil seiner 
Altersrente, höchstens jedoch 20% ihres Betrages, als Kapi­
talleistung ausbezahlt wird. Er muss den Antrag dazu minde­
stens 3 Jahre vor dem Entstehen des Anspruchs auf die Rente 
stellen. Art. 37 Abs. 4 BVG bleibt im übrigen vorbehalten. 

4) Mit der Auszahlung einer Kapitalleistung anstelle der Alters­
rente erlischt jeglicher zukünftige Anspruch auf Hinterlas-
senenleistungen, die sich aus dem in Kapitalform ausbezahl­
ten Anteil ergäben. 
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Invalidenrente 

A. Anerken­
nung der 
Invalidität 

Art. 30 

Wird ein Versicherter infolge von Krankheit oder Unfall von der 
Eidgenössischen Invalidenversicherung, im folgenden kurz «IV» 
genannt, als invalid anerkannt, so wird er mit Wirkung ab dem­
selben Zeitpunkt auch von der Kasse als invalid anerkannt. Arti­
kel 35 bleibt vorbehalten. 

Art. 31 

B.Anspruch 1) Der Anspruch auf die Invalidenrente der Kasse entsteht mit 
dem Anspruch auf die IV-Rente gemäss Artikel 30. 

2) Die Invalidenrente der Kasse wird jedoch nicht ausbezahlt, 
solange der Versicherte sein Einkommen oder Einkommens­
ersatz bezieht, sofern letzterer mindestens 80% des Ein­
kommens beträgt und vom Arbeitgeber mindestens zur Hälfte 
mitfinanziert worden ist. 

3) Der Anspruch auf die Invalidenrente der Kasse endet mit dem 
Erlöschen des Anspruchs auf die IV-Rente, spätestens jedoch 
bei der statutarischen Pensionierung. Der Versicherte bezieht 
ab diesem Zeitpunkt eine Altersrente. 

C. Höhe der 
Rente 
1. Vollinvali­

dität 

Art. 32 

1) Mit dem Anspruch auf eine volle IV-Rente besteht Anspruch 
auf eine volle Rente der Kasse. 

2) Die jährliche volle Invalidenrente der Kasse entspricht 1,8% 
des gemäss Artikel 16 massgebenden Einkommens, multipli­
ziert mit der Anzahl Versicherungsjahre, die der Versicherte 
erfüllt hätte, wenn er bis zur statutarischen Pensionierung 
angestellt geblieben wäre. 

2. Teilinvali­
dität 

Art. 33 

1) Mit dem Anspruch auf eine Teilrente der IV besteht Anspruch 
auf eine Teilrente der Kasse. 
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2) Der Bezüger einer Teilinvalidenrente der Kasse gilt als: 
— invalider Versicherter für den Teil seines massgebenden 

Einkommens zu Beginn der Invalidität, der seinem aner­
kannten Rentensatz entspricht und als 

— aktiver Versicherter für den Anteil des beitragspflichtigen 
Einkommens, der seiner verbleibenden Erwerbstätigkeit 
entspricht. 

3) Tritt der Bezüger einer Teilinvalidenrente der Kasse aus dem 
Dienst des Arbeitgebers aus, so finden die Bestimmungen des 
Kapitels VII der vorliegenden Statuten über die vorzeitige 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf den Teil des bei­
tragspflichtigen Einkommens Anwendung, welcher der ver­
bleibenden Erwerbsfähigkeit bei Beendigung des Arbeits­
verhältnisses entspricht. 

Art. 34 

Aendertsich der Invaliditätsgrad eines Versicherten in der Weise, 
dass aus dem Anspruch auf eine Teilrente der IV Anspruch auf 
eine ganze entsteht oder umgekehrt, so wird die Invalidenrente 
der Kasse entsprechend angepasst. Artikel 33 Absatz 3 bleibt 
jedoch vorbehalten. 

Art. 35 

1) Auf Antrag eines Versicherten oder des Arbeitgebers kann die E. Sonderfalle 
Verwaltung in besonderen Fällen die Invalidenrente auch 
gewähren, wenn die IV keinen Anspruch auf die IV-Rente 
anerkennt. 

2) Die Verwaltung kann ebenfalls eine Voll- oder Teilinvaliden­
rente gewähren, bevor sich die IV selbst ausgesprochen hat 
oder sogar, wenn der Invaliditätsgrad unter demjenigen liegt, 
der den Anspruch auf eine Teil-IV-Rente begründet. 

3) Der Beschluss der Verwaltung kann entweder mit der analo­
gen Anwendung der IV-Kriterien oder mit einem ärztlichen 
Gutachten eines von der Verwaltung bezeichneten Ver­
trauensarztes begründet werden. 

4) Gewährt die Verwaltung eine vom I V-Entscheid unabhängige 
Rente, so legt sie deren Bedingungen fest, insbesondere: 

D. Änderung 
des Invali­
ditätsgrades 
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Beginn und Ende des Anspruchs, Höhe, mögliche Änderung 
im Zusammenhang mit einer anerkannten Änderung des 
Invaliditätsgrades usw. 

5) In Ausnahmefällen ist die Verwaltung ebenfalls befugt, einen 
niedrigeren Invaliditätsgrad als denjenigen der durch die IV 
anerkannt ist, festzusetzen; in diesem Fall wird die Kasse min­
destens eine Rente, die den Mindestansprüchen aus dem 
BVG entspricht, bezahlen. 

Ehegattenrente 

Art. 36 

A. Anspruch Beim Tod eines aktiven, invaliden oder pensionierten Versicher­
ten (Mann oder Frau) hat der überlebende Ehegatte Anspruch 
auf ein Ehegattenrente. Der Anspruch beginnt am ersten Tag des 
Monats, der dem Tod folgt, frühestens jedoch mit dem Ende des 
Lohnanspruches gemäss Artikel 338 des Obligationenrechtes. 
Er erlischt am Ende des Monats, in dessen Verlauf der überle­
bende Ehegatte wieder heiratet oder stirbt. Art. 39 bleibt vorbe­
halten. 

Art. 37 

Die jährliche Ehegattenrente entspricht: 

a) Falls der verstorbene Ehegatte aktiv war: 

70% der auf den Todestag berechneten jährlichen Invaliden­
rente; 

b) Falls der verstorbene Ehegatte invalid oder pensioniert war: 

70% der jährlichen Invaliden- oder Altersrente, die der Ver­
storbene bezog; 

c) Falls ein Versicherter (Mann) nach seinem 65. Altersjahr 
geheiratet hat: 
Einer Rente in der Höhe der Mindestwitwenrente gemäss 
BVG und einem Todesfallkapital gemäss Artikel 45 bis 47 die­
ser Statuten für den darüber hinaus versicherten Teil; 
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d) Falls eine Versicherte (Frau) nach ihrem 62. Altersjahr gehei­
ratet hat: 

Einer Rente in der Höhe von 60% der Mindestaltersrente 
gemäss BVG und einem Todesfall kapital gemäss Artikel 45 
bis 47 dieser Statuten für den darüber hinaus versicherten 
Teil. 

Art. 38 

Ist der überlebende Ehegatte um mehr als 15 Jahre jünger als der 2. Gekürzter 
verstorbene Versicherte, so wird die Ehegattenrente für jeden Be,rag 

ganzen Monat, der die Altersdifferenz von 15 Jahren übersteigt, 
um 0,2 % des Rentenbetrages gekürzt. 
Die Witwenrente ist in keinem Fall geringer als die Witwenrente 
gemäss BVG. 

Art. 39 

Der überlebende Ehegatte, der sich wiederverheiratet, hat awiederver-
Anspruch auf eine einmalige Abfindung in der Höhe von drei Jj^aeaat-
jährlichen Ehegattenrenten. Mit dieser Abfindung erlöschen alle ten 
Ansprüche des Ehegatten gegenüber der Kasse. 

Art. 40 

1) Die geschiedene Frau wird beim Tod ihres ehemaligen Gatten D. Geschiedene 
einer Witwe gleichgestellt, wenn ihre Ehe mindestens 10 Jahre Frau 

gedauert hat und sie mindestens 45 Jahre alt ist oder für eines 
oder mehrere Kinder aufkommen muss. Der Leistungsan­
spruch besteht jedoch nur, wenn ihr im Scheidungsurteil eine 
Rente oder eine Kapitalabfindung für eine lebenslängliche 
Rente zugesprochen wurde. 

2) Die jährliche Rente entspricht dem Betrag der vom geschie­
denen Mann geschuldeten Unterhaltsleistung, abzüglich der 
allfälligen AHV/IV-Rente, höchstens jedoch der Höhe der 
Mindestansprüche aus dem BVG. 

3) Die Auszahlung einer Rente an die geschiedene Frau beein­
trächtigt in keiner Weise die Ansprüche der Gattin des ver­
storbenen Versicherten. 
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Kinderrente 
Art. 41 

A. Begünstigte 1) Gelangt ein Versicherter, Mann oder Frau, in den Genuss 
einer Alters- oder Invalidenrente, so hat er Anspruch auf eine 
Kinderrente für jedes seiner Kinder im Sinne von Artikel 42. 

2) Stirbt ein aktiver, invalider oder pensionierter Versicherter, 
Mann oder Frau, so hat jedes seiner Kinder im Sinne von Arti­
kel 42 Anspruch auf eine Kinderrente. 

Art. 42 

B. Kinder Als Kinder des Versicherten gelten: 

a) Kinder aus einer vom Versicherten geschlossenen Ehe; 
b) Kinder, deren Abstammung vom Versicherten aus der Geburt 

oder der Adoption hervorgeht oder durch Heirat, Anerken­
nung oder Urteil begründet ist; 

c) nach Ermessen der Verwaltung die Kinder und die Personen 
an deren Unterhalt der Versicherte zu einem überwiegenden 
Teil beigetragen hat. 

Art. 43 

c. Anspruch 1) Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht mit Beginn der 
Auszahlung einer Alters- oder Invalidenrente oder am ersten 
Tag des Monats, der dem Tod folgt, frühestens jedoch mit 
dem Erlöschen des Lohnanspruchs gemäss Artikel 338 des 
Obligationenrechtes. Er erlischt am Ende des Monats, indes­
sen Verlauf das Kind das 18. Altersjahr vollendet. 

2) Für Kinder, die in Ausbildung stehen, bleibt der Anspruch auf 
die Kinderrente bis zum Ende ihrer Ausbildung bestehen, 
längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in dessen Verlauf 
sie das 25. Altersjahr vollenden. 
Für Kinder, die invalid sind, erlöscht der Anspruch bei Been­
digung der Invalidität. 

3) Stirbt ein rentenbegünstigtes Kind, so erlischt der Anspruch 
am Ende des Todesmonats; 

4) Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht nicht bei einer 
vorzeitigen Pensionierung. 
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Art. 44 

1) Die jährliche Kinderrente beträgt für jedes Kind 10% des D.Höhe der 
massgebenden Einkommens. Rente 

2) Für Kinder, deren versicherter Vater oder versicherte Mutter 
Anspruch auf eine Teilinvalidenrente hat, wird die jährliche 
Kinderrente proportional herabgesetzt. 

3) Für Kinder, deren Vater und Mutter verstorben sind, wird die 
jährliche Kinderrente verdoppelt. 

Todesfallkapital 

Art. 45 

1) Beim Tod eines Versicherten (Mann oder Frau) richtet die A. Allgemeines 
Kasse den Anspruchsberechtigten des Verstorbenen gemäss 
Artikel 46 ein Todesfallkapital aus. Der Betrag entspricht: 

a) Falls der Verstorbene aktiv war und Angehörige hin­
terlässt, welche Anspruch auf eine Rente der Kasse haben: 
Fr. 20000.-; 

b) Falls der Verstorbene aktiv war und keine Angehörigen 
hinterlässt, welche Anspruch auf eine Rente der Kasse 
haben: 
Der Summe der von ihm persönlich geleisteten Beiträge 
ohne Zins; mindestens jedoch Fr. 20000.-; 

c) Falls der Verstorbene invalid oder pensioniert war und 
keine Angehörigen hinterlässt, welche Anspruch auf eine 
Rente der Kasse haben: 
Der Summe der von ihm persönlich geleisteten Beiträge 
ohne Zins, abzüglich aller bereits bezogenen Renten der 
Kasse. 

d) Falls der Verstorbene Extern-Versicherter im Sinne von 
Art. 61 war und keine Angehörigen hinterlässt, welche 
Anspruch auf eine Rente der Kasse haben: 
Der Summe der von ihm persönlich geleisteten Beiträge 
ohne Zins. 

2) In Abweichung zu Absatz 1 wird kein Todesfall kapital fällig, 
wenn der Verstorbene invalid, pensioniert oder Extern-
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Versicherter im Sinne von Art. 61 war und Angehörige hin­
terlässt, welche Anspruch auf eine Rente der Kasse haben. 

Art. 46 

B. Anspruchs- 1) Unter seinem Ehegatten und seinen Kindern bestimmt der 
berechtigte Versicherte frei die Person oder Personen, denen er das 

Todesfall kapital zukommen lassen will. Er bezeichnet sie 
namentlich in einem an die Verwaltung gerichteten Brief, 
worin erden Kapitalanteil für jede der bezeichneten Personen 
bestimmt. 

2) Hat der Versicherte keine Anwendung von Absatz 1 gemacht, 
so wird das Todesfailkapital wie folgt zugeteilt: 

a) an erster Stelle: dem Ehegatten des Verstorbenen; 

b) bei Fehlen des Ehegatten: den Kindern des Verstorbenen 
zu gleichen Teilen. Die vorverstorbenen Kinder werden 
durch ihre Nachkommen vertreten, bei deren Fehlen durch 
die andern Kinder. 

3) Hat der Verstorbene wedereinen Ehegatten noch Nachkom­
men, so kann er einen oder mehrere Bezugsberechtigte für 
das Todesfallkapital bestimmen, die er unter seinen Eltern, 
Geschwistern, Geschwisterkindern und denjenigen Perso­
nen, die er in erheblichem Masse unterstützt, auswählt. Er 
bezeichnet sie namentlich in einem an die Verwaltung gerich­
teten Brief, unter Angabe einer möglichen Verteilung des 
Todesfallkapitäls zwischen mehreren Bezugsberechtigten. 

4) Falls das Todesfallkapital in Anwendung der vorstehenden 
Bestimmungen nicht zugeteilt wird, so verfällt es der Kasse; 
die Verwaltung ist jedoch befugt es ganz oder teilweise einer 
oder mehreren in Absatz 3 bezeichneten Personen zuzuteilen. 

Art. 47 

c.Sonderfalle In besonderen Fällen, über welche die Verwaltung selbständig 
befindet, kann das Todesfallkapital gemäss Artikel 45 bis auf 
200% des massgebenden Einkommens erhöht werden. 
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VI. Mittel der Kasse 

Art. 48 

Die Mittel der Kasse bestehen aus: 
a) den statutarischen Beiträgen der Versicherten; 
b) den statutarischen Beiträgen der Arbeitgeber; 
c) allen Zuwendungen, Schenkungen und Vermächtnissen; 
d) den Versicherungsleistungen und Restbeträgen, die aus 

irgendeinem Grund nicht den Begünstigten ausbezahlt wor­
den sind; 

e) dem Vermögensertrag. 

Art. 49 

Jeder Versicherte hat der Kasse einen Beitrag zu entrichten. Die 
Beitragspflicht beginnt am ersten Tag des Monats seines 
Arbeitsantritts und dauert solange der Versicherte im Dienst des 
Arbeitgebers bleibt, spätestens jedoch bis er als invalid aner­
kannt wird oder bis zur statutarischen Pensionierung. 

Art. 50 

Der Jahresbeitrag des Versicherten entspricht: 2. Höhe 

a) bis am 1. Januar, der der Vollendung des 24. Altersjahres folgt: 

1% des beitragspflichtigen Einkommens; 

b) ab dem 1. Januar, der der Vollendung des 24. Altersjahres 
folgt: 

8% des beitragspflichtigen Einkommens. 

Art. 51 

1 ) Der Beitrag des Versicherten wird ihm durch den Arbeitgeber 3. Erhebung 
vom Einkommen abgezogen. 

2) Der Arbeitgeber haftet der Kasse gegenüber für die Erhebung 
des Beitrages. 
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3) Der Beitrag muss monatlich bis zum Ende des Monats, in des­
sen Verlauf er fällig wird, überwiesen werden. Anderslautende 
Abmachungen mit der Kasse bleiben vorbehalten. 

C. Beitrag des 
Arbeitgebers 

Art. 52 

1 ) Der jährliche Beitrag des Arbeitgebers entspricht der doppel­
ten Summe aller von seinen versicherten Angestellten bezahl­
ten Beiträge. 

2) Die Höhe des Arbeitgeberbeitrages entspricht jedoch minde­
stens der Summe der Beiträge seiner versicherten Angestell­
ten. 

Art. 53 

D.Abwesenheit 1) Bei vorübergehender Abwesenheit, die für den Versicherten 
die Kürzung oder den Ausfall seines Einkommens nach sich 
zieht, kann die Versicherung weitergeführt werden, indem das 
beitragspflichtige Gehalt auf den Minimalbetrag reduziert 
wird. 

2) Die ausstehenden Beiträge werden entweder 
— vollständig vom Versicherten oder 
— vollständig vom Arbeitgeber oder 

— zu 1/3 vom Versicherten und zu 2/3 vom Arbeitgeber 

einbezahlt. 

Art. 54 

E. Besondere Wenn die Beiträge infolge besonderer Umstände für 
Umstände 

— die Versicherten oder 

— die Arbeitgeber oder 

— die Versicherten und die Arbeitgeber 
eine zu grosse Last bedeuten, so kann die Verwaltung im Einver­
nehmen mit den Betroffenen teilweise Befreiung von den Beiträ­
gen gewähren. Die versicherten Leistungen werden entspre-
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chend herabgesetzt. Die erhobenen Beiträge entsprechen 
jedoch mindestens denjenigen, die für die Deckung der Mini­
malanforderungen des BVG nötig sind. Der Beitrag des Arbeit­
gebers entspricht mindestens der Summe der Beiträge seiner 
versicherten Angestellten. 
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